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Anlage 24.
(Drucksachen.Nr, 22.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Gesuche um Abstandnahme von der Verfolguug von Regreßansprücheu der
Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.

Nach § 147 des Unfallversichernngsgesetzes für Land- nnd Forstwirtschaftvom 30. Juni
1900 haften die in der Spalte 5 nachfolgenderZufammcnstelluugaufgeführten Personen der
Berufsgenossenschaft gegenüberfür die dnrch die bezüglichen Unfälle bedingten Aufwendungen. Die
Ersatzpflichtigen haben gegen die ihnen mitgeteiltenBeschlüsse des Geiwssenschaftsvorstandes, daß die
Ersatzansprüche gegen sie geltend gemacht würden, auf Grund des 8 148 n. a. O. die Beschlußfassung
des Provinziallandtages darüber angerufen, ob die Ersatzansprüche weiter verfolgt werden sollen.

Der Provinzialausschußbeantragt:
„Der Provinziallandtllg wolle unter Ablehnung der bezüglichen Anträge und Einwen¬
dungen gemäß Spalte 10 erwähnter Zusammenstellungbeschließen, daß die in Frage
stehenden Regreßansprüchegeltend zu machensind."

Düsseldorf, den 19. Dezember 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Des Verletzten
a) Zu- und Vor¬

namen,
l>) Stand,
u) Wohnort,
ä) Aktenzeichen,
«) Geburtstag,

a) Römer, Einst
b) Schüler (zur

Aushülse wäh¬
rend der Schul-
serien).

L! Kettwig a. d.N.
Wieseustr. 19.

ä) 7—267.
e) 18. 11. 1897.

a) Prinz, Heinrich
Ehefrau,

d) Mituntcrneh'
merin.

o) Hürtgeu,
ä) 39 — 1821.
o) 17. 2. 1858.

Des Unfalles
»,) Veranlassungund

Hergang.
d) Verletzung bczw Folge,

a,) Der 13 jährige Junge
hatte am 13. 9. 1910 von
dem Bctricbsunternehmcr
Nicsgen den Auftrag er¬
halten, die Pferde am Göpel
der Dreschmaschinezu trei¬
be». Römer stellte sich auf
den Göpel und trieb von
hier aus die Pferde an.
Als er mit der Peitsche
nach den Tieren schlug,
rutschte er auf dem Göpel
aus und geriet mit seinem
mit einem Holzschuhbeklei¬
dete» linken Fuß in ein
auf dem Göpel befindliches
unvcrdccktes Loch,
d) Abquetschungder 2. bis

5. Zehen des linken Fußes,
Die 2. bis 5. Zehen fehlen
völlig bis zum Mittelfuß.

a) Die Ehefrau des Prinz
wollte die Tür des 2 Meter
über dem Boden liegenden
Hühncrstalles schließen. Sie
rutschte dabei mit der Leiter
aus und fiel zu Boden,
d) Schwere Gehirnerschüt¬
terung.

Entschädigung.

Art und Höhe.

Vom 14. 12. 1910 ab
außer Erstattung der Kosten
des Heilverfahrens eine Rente
von 33 V»"/» der Vollrente
mit 500 X '/2 X 33 V8

^ 111.60 M. jährlich,
9,30 Mt monatlich.

Vom 23. 3. 1910 ab Er¬

stattung der Kosten des
Heilverfahrens; ferner vom
23. 3. 1910 bis 22. 10.

1910 eine Rente von 50«/»
der Vullrente mit monatlich
10,50 Mk. und vom 23.
10. 1910 ab eine Rente
von 20°/« der Vollrente
mit vierteljährlich 12,60 Mk.
unter Annahme einer Er¬
werbsunfähigkeit vou 10°/,
vor den: Unfälle.

Des Haftpflichtigen
gemäß§ 14? Abs. 1 Satz 3

des L. U.-V.-G.

»,) Zu- u. Vornamen,
b) Stand,
«) Wohnort,
ä) Ob in der Haupt«

sachc Eigentümer
oder Pachter.

a) Biesgen, Her¬
mann.

d) Landwirt.
o) Umstand Nr.

56, Post Kett¬
wig a. d. Ruhr.

cl) Eigentümer.

a,) Prinz. Heinrich,
d) Ackerer und

Wirt.

2) Hültgen,
ä) Eigentümer.

Vermögens-
Verhältnisse:

») Iahreseiiu
kommen Mall,

d) Ob gegen Hop
Pflicht versichert'

g.) 3500 Mall
d) Ja, bei dtt

Schweizeri¬
schen Unfall'
versicherungs-
Aktiengescll-
schaft in
Winterthul-

a) 1300 Mall>
d) Ja.

beim Rhein.
Bauen,-Verei!'>

a) Grund
der Inanspruchnahme

und
K) Hinweis auf die

Bestimmung,gegen die
verstoßen ist.

2) Die Triebräder des

Göpels lagen nicht
unter einem sie völlig
überdeckenden Guß¬
stücke. Es war ein
unverdecktesLoch vor¬
handen.

^) Unfallverhütungsvor-
schriftenTeil I, Ziffer
2, Seite 4.

b) Die Leiter war oben

nicht angebunden; mit
den unteren Enden

stand sie auf Zement¬
boden.

^) Unfallverhütungsvor-
schriften,TeilIV,Ziffer
8, Seite 26.

Erhobene Einwendungen

gegen die

Inanspruchnahme.

Gegen den Beschluß
des Genossenschaftsvorstandes,

den Ersatzanspruch geltend zu machen,
ist die Beschlußfassung

des Provinziallandtages angerufen
worden mit folgenden Einwendungen

Beschluß
des

Provinzial¬

landtages.

am

10

Der Unfall des Römer sei einzig und
allein auf dessen eigenes Verschulden
zurückzuführen. Römer habe die An¬
weisung gehabt, hinter den Pferden
zu bleiben, auf dem Göpel habe er
nichts zu tun gehabt. Letzterer felbst
sei abgedeckt gewesen. Am Göpel
seien von allen Seiten Querstangen
angebracht gewesen, um das Besteigen
zu verhindern.

Der Unternehmer bestreitet ein per¬
sönliches Verschulden. Die Leiter sei
vor dem Unfälle an einem Quer¬
balken mit einem Seile befestigt ge¬
wesen. Wodurch das Seil sich gelöst
habe, sei nicht festzustellen,auch nicht,
ob etwa jemand die Leiter vor dem
Unfälle anderweit gebraucht und des¬
wegen losgemacht habe. Bei der Orts-
besichtigung war die Leiter mit einer
Kette so befestigt, daß sie nicht aus¬
rutschen konnte.

28.Z5,
1911

12./2.
1911

Wie Spalte 8.

Wie Spalte 8.
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Des Verletzten Des Haftpflichtigen
a) Zu- und Vor- Des Unfalles gemäß § 147 '>lbs. 1 Satz 3

Lfde. namen, »,) Veranlassung und Entschädigung.
des L. v ..V.-G.

Nr. 1i) Stand,
Hergang,

»,)Zu u. Vornamen, Vermögens«
«) Wohnort,
ä) Aktenzeichen,

Art und Hohe. 1>)Stand, Verhältnisse,
1») Verletzung bczw. Folge. «) Wohnort,

ä) Ob in der Haupt¬
») IllhreseM'

tommen Mark.

e) Geburtstag. sache Eigentümer
oder Pächter.

b) Ob gegen Haft'
Pflicht versichert.

1 2 3 4 5 6 ^.

Die Rente wurde mit

dem 30. 6. 1911 aufge¬
hoben. Gezahlt sind ins»
gesamt 108,32 Mk.

3 ».) Hurlbriuk, a) Hurlbrink bediente am Vom 28.1. 1911 ab außer «.) Steingen, ») 5700 Marl
Gustav. 28.10.1910 die mit Göpel Erstattung der Kosten des August. d) Ja, bei del

d) Knecht. betriebene Häckselmaschine.Heilverfahrens 33 V» "/« der d) Ackerer, Gast¬ Schweizeri¬
o) Lintorf 121. Hierbei geriet er mit der Vollrente mit monatlich wirt und Bäcker. schen Haft¬
ä) 3—840 rechten Hand zwischen die 13,55 Mark (unter An¬ o) Lintorf. pflichtgesell-
e) 16. 8. 1862. Zahnräder. nahme einer Erwerbsun¬ ä) Pächter. schuft in

d) Ierquetschung des rechten fähigkeit von 15°/„ vor Winterthur.
Ring- und Mittelfingers, die dem Unfälle infolge Ver¬
im Grundgelenke abgesetzt lustes des linken Ring- und
werden mußten. Kleinfingeis).

2) Grund
der Inanspruchnahme

und
t>) Hinweis auf die

Bestimmung,gegen die
verstoßen ist.

ll) Die Zahnräder der
Häckselmaschinewaren
nicht durch Gußeisen-
oder Blechklappenver¬
kleidet, ohne welche
die Maschinenicht in
Betrieb genommenwer¬
den durfte.

b) Unfallverhütungsvor-
schriften Teil I Ziffer
52,56und 57 Seitell.

Erhobene Einwendungen

gegen die

Inanspruchnahme.

Wenn er gegen die Unfallverhütungs-
vorschriftenverstoßenhabe, so trage
daran die völlig ungenügendeBe¬
kanntgabederselbenin der Gemeinde
Lintorf die Schuld. Dies beweisedie
hohe Zahl von Ordnungsstrafen,die
bei der letzten Revision in der Ge¬
meindeverhängt worden seien. (Die
Einwendungensind völlig widerlegt,
die Vorschriften hängen in seinem
eigenenGastwirtschaftszimmeraus.)

Gegen den Beschluß
des Genossenschaftsvorstandes,

den Ersatzanspruch geltendzu machen,
ist die Beschlußfassung

des Proviuziallandtagesaugerufen
wordenmit folgendenEinwendungen
am

Beschluß
des

Proviuzial¬
landtages.

in

18./4.
1911

Wie Spalte 8.
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